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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfs und der örtlichen Bauvorschriften  
„Lebensmittelmarkt Gödelmann – 1. Änderung“

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öffentli-
chen Sitzung am 05.02.2015 den Entwurf des Bebauungsplans 
„Lebensmittelmarkt Gödelmann – 1. Änderung“ und den Ent-
wurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvor-
schriften beschlossen sowie gebilligt, dass diese nach § 13 a 
Absatz 2 Ziffer 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2 
nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt werden. 

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich des Wohngebietes 
Gödelmann. Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 5.900 qm 
und wird begrenzt:
• im Norden durch die südlichen Grundstücksgrenzen der 

Flst. Nrn. 2925/1, 2927/4 und 2952/1;
•  im Osten durch die westliche Grundstücksgrenze der Flst. 

Nr. 2950/1 (Weg);
•  im Süden durch die nördlichen Grundstücksgrenzen der 

Flst. Nrn. 2940, 2941/1, 2941/2, 2942, 2944, 2925, 2927/1, 
2927/2 und 6785;

•  im Westen durch die östliche Grundstücksgrenzen der Flst. 
Nrn. 6785, 6737 (Im Gödelmann), 2924/2 und 6781.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 21.01.2015 der Stadt-
planung + Architektur Fischer. Der Planbereich ist im fol-
genden abgedruckten Kartenausschnitt dargestellt.

Der jetzige räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-
plangebietes bleibt durch diese 1. Änderung unverändert. 
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und Nutz-
barmachung einer innerörtlichen Fläche. Es handelt sich da-
her um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Bau-
gesetzbuch aufgestellt wird. 

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der ört-
lichen Bauvorschriften und die Begründung liegen zur öf-
fentlichen Einsichtnahme von Freitag, den 20.02.2015 
bis zum Donnerstag, den 19.03.2015 jeweils einschließlich 
während der Dienststunden (montags bis freitags von 08.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und montags, dienstags und donnerstags 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 18.30 Uhr beim Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, 
Besprechungszimmer bzw. Trauzimmer im 1. OG, Schul-
straße 2 in 71297 Mönsheim aus (§ 3 Absatz 2 Sätze 1 und 
2 BauGB).
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beim 
Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, Schulstraße 2, 71297 
Mönsheim, abgegeben werden. 



4 12.2. 2015  Nr. 7

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten

Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts 
an dem Grundstück oder an einem das Grundstück belasten-
den Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung 
aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum 
Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berech-
tigt oder den Verpflichteten in der Nutzung des Grundstücks 
beschränkt, werden aufgefordert, innerhalb eines Monats von 
dieser Bekanntmachung an, ihre Rechte beim Umlegungsaus-
schuss der Gemeinde Mönsheim anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nach Ablauf einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist 
glaubhaft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, 
wenn der Umlegungsausschuss dies bestimmt.
Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem ge-
genüber die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsak-
tes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie  
Vorkaufsrecht der Gemeinde

Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung 
der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 
BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Umlegungsausschusses

1.   ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grund-
stück und über Rechte an einem Grundstück getroffen 
oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die 
einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder 
Bebauung eines Grundstücks oder Grundstücksteils ein-
geräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert 
oder aufgehoben werden;

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesent-
lich wertsteigernde, sonstige Veränderungen der Grund-
stücke vorgenommen werden;

3.  nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflich-
tige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder 
wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenom-
men werden;

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bau-
liche Anlagen errichtet oder geändert werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt.
Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig 
als Antrag auf Genehmigung durch den Umlegungsausschuss.
Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf 
von Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, 
von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung des 
Umlegungsplans ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und, 
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können (§ 13 a Absatz 2 Ziffer 
1 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch).

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweck-
mäßig (§ 3 Absatz 2 Satz 4 BauGB). 

Mönsheim, den 06.02.2015
gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister

Umlegung Gödelmann II – Öffentliche Bekannt-
machung des Umlegungsbeschlusses und der 
Auslegung der Bestandskarte und des Bestands-
verzeichnisses der Gemeinde Mönsheim

I. Umlegungsbeschluss für das Gebiet „Gödelmann II“ 
Gemarkung Mönsheim

Der Umlegungsausschuss hat am 05.02.2015 gemäß § 47 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung für 
das Gebiet des Bebauungsplans „Gödelmann II“ im Bereich der 
Gemarkung Mönsheim die Durchführung einer Umlegung 
beschlossen. 
In das Verfahren sind folgende Flurstücke der Gemarkung 
Mönsheim einbezogen:
2759 (hiervon der östl. Teil mit einer Fläche von ca. 1602 m²), 
2794, 2795, 2796, 2797/1, 2797/2, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802/1, 
2802/2, 2805/1, 2805/3, 2805/4, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/1, 
2813/2, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2914, 2916, 2917, 6779 
(hiervon der nördl. Teil mit einer Fläche von ca. 16 m²), 6781 (hier-
von der westl. Teil mit einer Fläche von ca. 547 m²), 6786 (hiervon 
der nördl. und der östl. Teil mit einer Fläche von ca. 1366 m²)
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Gödelmann II“.

Der Gemeinderat hat am 17.10.2013 beschlossen, für dieses 
Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen.
Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegen-
den Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass 
nach Lage, Form und Größe für die Bebauung und sonstige 
Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

II. Durchführung

Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1 
der Verordnung der Landesregierung des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur und des Finanz- und Wirtschaftsmi-
nisteriums zur Durchführung des Baugesetzbuchs vom 2. März 
1998 in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderats vom  
27. März 2014 dem Umlegungsausschuss.
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V. Vorarbeiten auf Grundstücken

Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu 
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vor-
bereitung der von ihnen nach diesem Verfahren zu treffenden 
Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen oder 
ähnliche Arbeiten ausführen.

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses

Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben.

VII. Rechtsbehelfsbelehrung

Der Umlegungsbeschluss kann innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe durch Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung bei der Gemeinde Mönsheim, Schulstraße 2, angefoch-
ten werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht, 
Kammer für Baulandsachen in Karlsruhe. 

Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den 
er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungs-
beschluss angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweis-
mittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden 
kann, dass aber für die weiteren prozessualen Erklärungen in 
der Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsbe-
rechtigten Rechtsanwalts bedienen muß (§ 222 Abs. 3 BauGB). 

VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und  
des Bestandsverzeichnisses

Für die Flurstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Be-
standskarte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB 
gefertigt.

Bestandskarte und Bestandsverzeichnis I liegen in der 
Zeit vom Freitag, den 20.02.2015 bis Donnerstag, den 
19.03.2015 im Rathaus Mönsheim, Schulstraße 2, 71297 
Mönsheim, Besprechungszimmer im 1. OG, öffentlich aus 
und können montags von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr, diens-
tags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr, mittwochs von 14.00 
Uhr bis 18.30 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr dort einge-
sehen werden.

Mönsheim, den 06.02.2015
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister und Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Sekunden können entscheidend sein …             Die Feuerwehr Telefon 112



6 12.2. 2015  Nr. 7

4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) auf zwei Wochen verkürzt öf-
fentlich auszulegen mit der Festlegung, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht 
werden dürfen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und 
der örtlichen Bauvorschriften ergibt sich aus dem zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplanentwurfs „Gödelmann II“, der 
im folgenden Kartenausschnitt dargestellt ist:

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 i. 
V. m. § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch – Erneute öffent-
liche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs und 
der örtlichen Bauvorschriften „Gödelmann II“

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 05.02.2015 den erneuten Entwurf des Be-
bauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Gödelmann 
II“ gebilligt und beschlossen, diesen gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 

Mönsheim, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift, vor-
getragen werden.
Stellungnahmen können dabei gemäß § 4a Abs. 3 Bauge-
setzbuch nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach 
§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, 
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweck-
mäßig (§ 3 Absatz 2 Satz 4 BauGB)

Mönsheim, den 09.02.2015
gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister

Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften vom 05.02.2015, jeweils mit Begründung vom 
05.02.2015 einschließlich des Umweltberichtes mit Grünord-
nungsplan vom 05.02.2015 sowie die nach Auffassung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen liegen gem. § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 
3 BauGB zur erneuten öffentlichen Einsichtnahme von Freitag 
den 20. Februar 2015 bis zum Donnerstag, den 5. März 
2015 jeweils einschließlich während der Dienststunden (mon-
tags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags, 
dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr beim Bürgermeister-
amt Mönsheim, Rathaus, Besprechungszimmer bzw. Trau-
zimmer im 1. OG, Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, aus. 

Folgende umweltbezogene Information liegt während der 
erneuten Offenlage zur Einsicht bereit: naturschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes Enzkreis, Amt für 
Baurecht und Naturschutz, vom 09.01.2015.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beim 
Bürgermeisteramt Mönsheim, Rathaus, Schulstraße 2, 71297 
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Sprechtage der Notarin

Notarin Daniela Drung hält ihren Sprechtag im Rathaus Möns-
heim regelmäßig Mittwoch nachmittags ab. Sie bittet um 
rechtzeitige Terminvereinbarung. 
Telefon: 07041 8118930

Soziales Netzwerk

Sie haben Fragen oder eine Anregung? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
Seit Juni 2014 hat das Beratungsbüro täglich zwei Stunden für 
Interessierte geöffnet und wird abwechselnd von den Vertretern 
des Sozialen Netzwerkes besetzt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Büro befindet sich im Rathaus im 1. Stock
Öffnungszeiten des Büros sind von Montag bis Freitag von 
10.00 –12.00 Uhr. In dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 
der Telefonnummer: 9253 14 erreichbar oder per Mail unter 
sozial.netz@moensheim.de

Gemeinsam schmeckt es am Besten

Am 19. Februar 2015 findet um 12.00 Uhr wieder ein offener 
Mittagstisch in der Alten Kelter statt. 
Es gibt Bierbrauerbraten, Nudeln und Salat. Bei den Kosten von 
6 Euro sind ein Nachtisch und ein Getränk enthalten. Bitte mel-
den Sie sich bis spätestens Montag 16. Februar 2015 im Büro des 
Sozialen Netzwerk Mönsheim an. Wenn Sie nicht zu Fuß kom-
men können und auch keine Mitfahrgelegenheit haben melden 
Sie sich bitte, wir werden einen Fahrdienst organisieren.

Spielenachmittag 

Herzliche Einladung zum Spielenachmittag für Jung und Alt. 
Er findet am 25. Februar 2015 ab 15.00 Uhr in der Alten Kelter 
statt. Sie können Ihr Lieblingsspiel mitbringen oder vorhande-
ne Spiele ausprobieren. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Abfall Aktuell

Das Amt für Abfallwirtschaft rät: Änderungen 
bei Müllgebühr 2015 baldmöglichst melden

Im Landratsamt Enzkreis laufen derzeit die Vorbereitungen 
für den Versand der diesjährigen Müllgebührenbescheide auf 
Hochtouren. In diesem Zusammenhang weist Ewald Buck, 

Amtliches

Die Gemeinde Mönsheim trauert um 

Regine Stähle
die am Samstag, den 7. Februar 2015 
im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Frau Stähle war von 1987 –1993 im 
Einwohnermeldeamt der Gemeinde beschäftigt.

Unsere tief empfundene Anteilnahme und 
unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie und 

den Hinterbliebenen.

Für die Gemeindeverwaltung

Walter Knapp
stellv. Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat am 5. Februar 
2015 aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit vom 09. März 2001 beschlossen:

§ 1 Änderung
§ 3 erhält folgende Fassung

§ 3 Aufwandsentschädigung
(1)   Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes eine 

Aufwandsentschädigung. Diese wird gezahlt als Sitzungs-
geld je Sitzung in Höhe von 40,00 Euro. Bei mehreren, un-
mittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen wird nur ein 
Sitzungsgeld gezahlt.

(2)  Das Sitzungsgeld nach Absatz 1 wird für die entschädi-
gungspflichtigen Sitzungen zweimal im Kalenderjahr ab-
gerechnet und ausgezahlt.“

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt!
Mönsheim, den 6. Februar 2015
gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister
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Jugendfeuerwehr

Übung und Übungsplan 2015 der Jugendfeuerwehr

Wir treffen uns am Freitag, 13. Februar um 17.30 Uhr im Feuer-
wehrhaus. Wir freuen uns schon auf Euch! 
Euer Jugendfeuerwehr-Team

Den gesamten Übungsplan der Jugendfeuerwehr findet ihr auch 
auf unserer Internetseite unter www.feuerwehr-mönsheim.de

Freizeit, Bildung & Kultur

Lokale Agenda im Heckengäu

Leiter des Amts für Abfallwirtschaft darauf hin, dass Änderun-
gen in den persönlichen Verhältnissen, die sich auf die Höhe 
der Müllgebühren auswirken, dem Landratsamt baldmög-
lichst zu melden sind.
Beispiele für solche Änderungen sind der Aus- oder Einzug 
eines Familienmitgliedes oder eines ganzen Haushaltes. „Wer-
den diese Veränderungen bis zum 13. Februar dem Team der 
Abfallgebührenveranlagung gemeldet, können sie noch im 
aktuellen Müllgebührenbescheid berücksichtigt werden“, 
weist Ewald Buck auf die beiderseitigen Vorteile hin.
Änderungen können mit einem Vordruck, der bei allen Rat-
häusern im Enzkreis ausliegt, gemeldet werden. Auch formlo-
se Schreiben, Faxe und E-Mails sind möglich. Außerdem steht 
ein Vordruck im Internet auf der Entsorgungsplattform unter 
www.entsorgung-regional.de unter dem Stichwort „Bestellfor-
mulare“ zur Verfügung. „Bitte geben Sie immer Ihr Buchungs-
zeichen vom letzten Müllgebührenbescheid an. Nur so ist eine 
fehlerfreie Bearbeitung möglich“ ergänzt Ewald Buck.
Der Müllgebührenbescheid 2014/2015 wird ab dem 23. März 
verschickt. Gleichzeitig erscheint die erste diesjährige Ausga-
be der Zeitung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz im Enzkreis“. 
Darin wird unter anderem der Aufbau des Müllgebührenbe-
scheids erläutert.
Die Abfallgebührenveranlagung ist erreichbar unter Landrats-
amt Enzkreis, Postfach 10 10 80, 75110 Pforzheim, Fax 07231 
308-9446 und E-Mail abfallwirtschaft@enzkreis.de. Für Aus-
künfte zum Abfallsystem im Enzkreis steht auch die Abfallbe-
ratung unter Telefon: 07231 354838 zur Verfügung.

Freiwillige Feuerwehr
Mönsheim
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Ludwig-Uhland-Schule
Heimsheim

Kunstkalender der LUS 2015

Auch im vergangenen Jahr hat die Fachschaft Kunst wieder 
Bilder des Monats ausgewählt und ausgestellt. Diese Bilder 
des Monats wurden im Kunstkalender der LUS 2015 aufge-
nommen. 
In einer schulinternen Abstimmung wurde das Bild des Jah-
res / der Künstler des Jahres ermittelt. 
Gewonnen haben Frieder Braun (Grundschule) und Leo Gritz-
bach (Hauptschule/Realschule). 
Herzlichen Glückwunsch.

Förderverein
Heckengäuschule e. V.

Im Tastaturkurs der Gemeinschaftsschule  
Heckengäu gibt es noch ein paar freie Plätze!

Liebe Eltern und Schüler der Klassenstufen 4 – 6
Der Förderverein will Ihren Kindern bzw. Euch die Möglich-
keit geben, am Tastaturschulungskurs des Fördervereins teil-
zunehmen. Das Lernziel ist, das 10-Finger-Tastsystem blind 
zu be herr schen. Dadurch ist viel Zeit beim Schreiben und 

Schulen

Informationsnachmittag an der Gemeinschafts-
schule Heckengäu für Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 4 und deren Eltern

In den nächsten Wochen steht für die Eltern und Kinder der 
4. Klassen die Wahl der weiterführenden Schule an. An der 
Gemeinschaftsschule werden die Schülerinnen und Schüler 
individuell auf verschiedenen Niveaus unterrichtet. Dadurch 
ist am Ende von Klasse 10 ein regulärer Mittlerer Bildungs-
abschluss möglich, ebenso ist die Anschlussfähigkeit an die 
gymnasiale Oberstufe gegeben.

Damit Kinder und Eltern mehr über diese Schulform erfahren 
können laden wir Sie hiermit ein zum Informationsnachmit-
tag am Dienstag, den 10. März von 14.00 – 16.00 Uhr am 
Standort Mönsheim.

Sie sind herzlich willkommen!

M. Becker

Gemeinschaftsschule
Heckengäu
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Aus anderen Ämtern

Enzkreis

Landratsamt am Faschingsdienstag  
nachmittags geschlossen

Am Faschingsdienstag, 17. Februar, bleibt das Landratsamt am 
Nachmittag geschlossen. Das gilt für alle Dienststellen in der 
Zähringerallee, in der Östlichen und in der Bahnhofstraße so-
wie für die Zulassungsstellen in Pforzheim und Mühlacker, für 
beide Jobcenter, das Gesundheitsamt und die AIDS-Beratung. 
Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Familien in Mühla-
cker und Pforzheim sind allerdings geöffnet. Das Medienzen-
trum ist während der gesamten Faschingsferien, geschlossen.

Fördergelder zum Schnitt  
von Streuobstbäumen – Großes Interesse  
beim Informationsabend in Eutingen

Der Schnitt von Streuobstbäumen ist bekanntlich zeitintensiv 
und setzt einiges an Fachwissen voraus. Das gleiche gilt auch, 
wenn Obstbaumbesitzer zum Schnitt ihrer Bäume einen Zu-
schuss nach dem neuen Förderprogramm des Landes erhalten 
wollen. Dies zeigte die Informationsveranstaltung, die vom 
Landwirtschaftsamt des Enzkreises, der Stadt Pforzheim und 
dem Obstbau-Kreisverband durchgeführt wurde. In dem bis 
auf den letzten Platz besetzten Vereinsheim des Musikvereines 
Pforzheim-Eutingen informierten Bernhard Reisch, Obstbaube-
rater beim Landwirtschaftsamt, und der stellvertretende Vor-
sitzende des Obstbaukreisverbandes, Claus Sarnecki, über das 
neue Förderprogramm. Das Land möchte die Leistungen der 
Obstbaumbesitzer honorieren und erreichen, dass auch unge-
pflegte Streuobstbäume wieder geschnitten werden.
Wie die beiden Experten ausführten, können nur Sammelanträ-
ge von Vereinen, Verbänden oder von mindestens drei Privat-
personen beim zuständigen Regierungspräsidium bis spätes-
tens 15. Mai 2015 eingereicht werden. Jeder Antrag müsse dabei 
mindestens einhundert hochstämmige Streuobstbäume um-
fassen, so Reisch. Zu beachten sei außerdem, dass die Flächen 
mit den betroffenen Bäumen weitgehend in einem räumlichen 
Zusammenhang stehen. Die vorgesehenen Schnittmaßnahmen 
müssen im Antrag beschrieben und die Lage der Flurstücke in 
einem Luftbild dargestellt werden. Reisch betonte, dass in Ab-
hängigkeit vom Antragsvolumen und den verfügbaren Haus-
haltsmitteln eine Priorisierung der Anträge erfolgen werde; ein 
Rechtsanspruch auf eine Förderung bestehe nicht.
Claus Sarnecki appellierte an die Obstbaumbesitzer, sich vom 
umfangreichen Förderantrag und den nicht ganz einfachen 
Teilnahmebedingungen nicht abschrecken zu lassen. Mehrere 

Bearbeiten von Texten einzu spa ren und es ist die Basis für das 
weitere Arbeiten am PC. Gegen Ende des Kurses erhalten die 
Kursteilnehmer eine Teilnahmebestätigung.

Kurstage: dienstags, ab 03.03.2015
Uhrzeit:  je nach Anzahl der Teilnehmer ab 15.30 Uhr
oder ab 16.30 Uhr
Kursdauer: 15 Unterrichtsstunden
Ort: Computerraum der Gemeinschaftsschule Heckengäu-
schule am Standort Wiernsheim
Kursgebühren: Für Mitglieder des Fördervereins 25,00 Euro
Für Nichtmitglieder 30,00 Euro
Kursleiterin: Frau Wimmer 
(für weitere Informationen Telefon: 07044 915241 ab 19.30 Uhr)

Die Anmeldungen sind bis spätestens  10.02.2015  in den Brief-
kasten beim Sekretariat der Gemeinschaftsschule Heckengäu 
einzuwerfen oder per Email an  wimmer.renate@freenet.de 
zu senden. Pro Gruppe können maximal 15 Schüler teilneh-
men. Es erfolgt eine rechtzeitige Benach rich tigung, ob die An-
meldung berücksichtigt werden konnte.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele dieses Angebot 
nutzen würden.
Melanie Kochenburger, Renate Wimmer
Vorsitzender des Fördervereins, Kursleiterin

Verbindliche Anmeldung zur Tastaturschulung 
(Abgabetermin: 10.02.2015 )

Klasse Mitglied im Förderverein     Ja      Nein 

Name

Vorname 

Adresse

Telefon 

E-Mail 

Wenn zwei Gruppen zustande kommen bitte ankreuzen:

bevorzugt     15.30 Uhr      16.30 Uhr 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Informationsveranstaltungen für Landwirte 
zum Gemeinsamen Antrag und den neuen Re-
gelungen der EU-Agrarpolitik

Das Landwirtschaftsamt des Enzkreises führt drei Infoabende 
zu den neuen Regelungen der EU-Agrarpolitik (z. B. zum Gree-
ning und zu neuen Zahlungsansprüchen), zur Antragstellung 
des Gemeinsamen Antrags 2015, zu FIONA, und zum neuen 
Agrarumweltprogramm FAKT durch.
Die Veranstaltungen finden am Dienstag, 24. Februar, in der 
„Krone“ in Ötisheim, am Donnerstag, den 26. Februar, in der 
Gaststätte „Waldhorn“ in Heimsheim (bitte geänderten Ver-
anstaltungsort beachten) und am Dienstag, 3. März, in der 
Gaststätte „Löwen“ in Keltern-Ellmendingen statt. Beginn ist 
jeweils um 19.30 Uhr.

Angebote der Beruflichen Schulen:  
Mit dem Halbjahrs-Zeugnis für weitere  
Qualifikation bewerben

Schüler, die im Sommer die allgemeinbildende Schule – 
Haupt-, Real- oder Werkrealschule oder die neunte Klasse des 
Gymnasiums – abschließen und nicht direkt in eine Berufs-
ausbildung einsteigen, können an den Beruflichen Schulen 
in Mühlacker verschiedene zusätzliche Qualifikationen erwer-
ben. Grundlage einer Bewerbung ist das aktuelle Halbjahres-
Zeugnis, Bewerbungsschluss der 1. März.

An der gewerblich-technischen Ferdinand-von-Steinbeis-
Schule legen die einjährige Berufsfachschule für Metalltech-
nik, KFZ-Technik oder für Körperpflege die Grundlage für eine 
anschließende Ausbildung. Die zweijährigen Berufsfachschu-
len für Elektrotechnik und Metalltechnik schließen mit der 
Mittleren Reife ab und qualifizieren für eine Ausbildung in ei-
nem entsprechenden Beruf.
An der Georg-Kerschensteiner-Schule vermittelt das einjäh-
rige Kaufmännische Berufskolleg I umfassende theoretische 
und praktische kaufmännische Kenntnisse und erhöht die 
Chancen auf einen anspruchsvollen Ausbildungsplatz. Das 
ebenfalls einjährige Kaufmännische Berufskolleg II führt zur 
Fachhochschulreife, ebenso wie das an der Nachbarschule an-
gebotene gewerblich orientierte Berufskolleg.
Bewerber für das Technische Gymnasium mit den Profilen 
Mechatronik und Technik und Management oder für das 
Wirtschaftsgymnasium benötigen einen mittleren Bildungs-
abschluss mit einem Durchschnitt von mindestens 3,0 in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik oder ein Verset-
zungszeugnis in die 10. Klasse eines 8jährigen Gymnasiums. 
Beide Gymnasien bieten verschiedene Wahlmöglichkeiten 
und führen zur Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und Inhalten 
der verschiedenen Bildungsangebote gibt es auf den Internet-
seiten der beiden Schulen oder in den Sekretariaten: 
www.fvss-muehlacker.de, Telefon: 07041 870510 und 
www.gks-muehlacker.de, Telefon: 07041 870561.

Grundstücksbesitzer möglichst aus einem Gewann sollten sich 
absprechen und einen Sammelantrag einreichen. Um die An-
tragstellung zu erleichtern, präsentierte Reisch eine Ausfüllhilfe 
sowie eine Anleitung zur Erstellung eines Luftbildes.
Obstwiesenbesitzer können diese Hilfestellungen auch von 
der Internetseite des Landwirtschaftsamtes unter www.enz-
kreis.de/obst- und gartenbau herunterladen. Die Antragsun-
terlagen sowie weitere Informationen zum Förderprogramm 
sind zudem unter www.streuobst-bw.info.de zu finden.

Kreisbauerntag Enzkreis mit Landwirtschafts-
minister Alexander Bonde

Am Freitag, den 20. Februar 2015, um 13.00 Uhr findet in der 
Festhalle Mühlacker-Enzberg der Kreisbauerntag des Bauern-
verbandes Enzkreis statt. 
Interessierte sind herzlich eingeladen.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

•  Eröffnung/Begrüßung
 Ulrich Hauser (Vorsitzender)
• Grußwort
• Vortrag
  „Die Agrarpolitik des Landes Baden-Württemberg nach den 

europäischen Weichenstellungen“
  Alexander Bonde, Minister für Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz Baden-Württemberg
• Aussprache/Diskussion
• Kurzreferat
 „Agrarmärkte – Chancen und Risiken einer Exportorientierung“
  Richard Riester, Landesanstalt für Entwicklung der Land-

wirtschaft und der ländlichen Räume
• Schlusswort

Ende gegen 16.00 Uhr

Am Mittwoch, 25. Februar, im Landratsamt: 
„Walnuss und Co.“ – Fachvortrag über baumartige 
Wildobstarten

Walnüsse, Vogelkirschen, Speierlinge und andere Wildobstar-
ten bereichern die heimischen Streuobstwiesen. Bernhard 
Reisch, Obstbaufachberater beim Landwirtschaftsamt des 
Enzkreises, stellt die baumartig wachsenden Wildobstarten 
unserer Region am Mittwoch, 25. Februar, um 19 Uhr in der 
Cafeteria des Landratsamtes Enzkreis vor. Reisch informiert 
insbesondere zur Walnuss und gibt Tipps zu Sortenwahl, Ver-
wertung, Krankheiten und Schädlingen. Der Experte geht 
aber auch auf Anbau und Verwertung von Speierling, Els-
beere, Wildapfel, Türkische Pflaume und Haferpflaume ein. 
Anmeldungen für die Vortragsveranstaltung nimmt das Land-
wirtschaftsamt unter Telefon 07231 308-1800 oder per E-Mail 
an landwirtschaftsamt@enzkreis.de bis spätestens 20. Februar 
gerne entgegen.
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Deutsches Rotes Kreuz
Aktionen

Blutspenden verbindet!  
Blutpende in Heimsheim

DRK-Blutspendedienst ruft zur Blutspende auf und macht 
Engagement mit neuer Aktion sichtbar

Der DRK-Blutspendedienst lädt zur Blutspende ein am:

Freitag, 13.02.2015 
14.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
Stadthalle, Förichstr. 10
71296 Heimsheim

Eine Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz ist mehr als 
eine gute Tat – es ist etwas, das die Menschen in der Region 
miteinander verbindet. Unter dem Motto „Was uns verbindet 
– Blutspenden in unserer Region“ macht der DRK-Blutspende-
dienst diese Verbundenheit zwischen Spendern, Empfängern 
und der Region sichtbar.

Im Herzen der Aktion steht die interaktive Website   
www.blutspenden-verbindet.de, auf der die Spender Bilder 
von sich veröffentlichen und erzählen, was sie mit der DRK-
Blutspende verbinden: Eine traf dort ihre große Liebe, einem 
anderen wurde durch eine Blutspende das Leben gerettet, 
ein Verein spendet aus Verantwortungsbewusstsein. Die 
Verbindung wird durch ein rotes Band symbolisiert, das auf 
jedem Bild auftaucht. Dort finden sich so spannende, ergrei-
fende oder kuriose Geschichten und lustige, rührende oder 
ernste Bilder: Denn statistisch gesehen sind etwa 80 Prozent 
aller Bundesbürger mindestens einmal in ihrem Leben auf 
eine Blutspende angewiesen. Dabei rettet Blut nicht nur Un-
fallopfern oder bei Transplantationen das Leben – auch viele 
Krebspatienten oder Menschen mit Magen-Darm-Problemen 
sind auf die Spende angewiesen. Es gibt also viele Geschich-
ten zu lesen und viele Menschen zu sehen!

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zur Vollendung 
des 71. Lebensjahres, Erstspender dürfen jedoch nicht älter 
als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, 
erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die 
eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit An-
meldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten 
Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein 
ganzes Leben retten kann. Bitte zur Blutspende den Personal-
ausweis mitbringen.

Weitere Informationen zur Blutspende 
sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und 
im Internet unter: www.blutspende.de erhältlich.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Wochenenddienst

In lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte 
sofort den Rettungsdienst unter der Europarufnummer 112.

Wo und wie  
ist der ärztliche Notfalldienst zu erreichen?

Der ärztliche Notdienst befindet sich nun im
Eingangsbereich des Krankenhauses Mühlacker
in der Hermann-Hesse-Straße 34.
Bitte unbedingt telefonisch anmelden unter 07041/19292

Zeiten des ärztlichen Notfalldienstes:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr

an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr

an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 bis zum Folgetag 7.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Zu erfragen über Telefon: 07231 3737

Apothekennotdienst

14.02.2015
Tiergarten-Apotheke Haidach, Strietweg 70, Pforzheim
Telefon: 07231 414500

15.02.2015
Brücken-Apotheke, Leopoldstraße 17, Pforzheim
Telefon: 07231 32189

  
     
Erste Hilfe   

Mach mit!
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Allgemeine Info

Anlaufstelle Essstörungen ein Angebot  
der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V.

Schießhausstr. 6, Pforzheim
Telefon: 07231 9227760
Mail: a.wohlbold@agdrogen-pf.de

Die Anlaufstelle ist zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:
Dienstag: 8.00 –15.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 –12.30 Uhr
Freitag: 8.00 –14.00 und 16.30 –19.00 Uhr

Die Beratung ist kostenfrei.

Kirchen

Evangelische
Kirchengemeinde Mönsheim

Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304, Fax: 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de,
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner

Wochenspruch: 
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn.
Lukas 18,31

Wochenlied: 
Lasset uns mit Jesus ziehen
EG 384

Freitag, 13. Februar 2015 
10.00 Uhr Vorbereitungs-Treffen Weltgebetstag im Gemeinde-
haus

Estomihi
Sonntag, 15. Februar 2015 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und dem Posaunenchor
Predigttext: Markus 8,31-38;(9,1)
Das Opfer ist für die Diakonie in Württemberg bestimmt
10.00 Uhr Kinderkirche

Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

www.vdk.de/ov-moensheim

Rentenversicherung warnt  
vor Trickbetrügern am Telefon

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg warnt 
erneut vor Trickbetrügern. Sie gäben sich als angebliche Mit-
arbeiter der Rentenversicherung aus. Rentenbeziehern hät-
ten sie mit dem Einbehalten der Rente für mehrere Monate 
gedroht. Außerdem hätten sie die Betroffenen nach persönli-
chen Daten gefragt. Kurz danach habe ein angeblicher Rechts-
anwalt angerufen und seine Hilfe angeboten. Allerdings nur 
gegen Vorkasse von fast 2.000 Euro. 
Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf 
hin, dass es sich bei den Anrufern nicht um Mitarbeiter der 
Deutschen Rentenversicherung handelt. Auf keinen Fall soll-
ten Betroffene am Telefon persönliche Daten angeben oder 
aufgrund eines Anrufes Überweisungen vornehmen. 

Auskunft und Beratung zu allen Themen rund um Ren-
te und Rehabilitation gibt es bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg in den Regional-
zentren und Außenstellen im ganzen Land, über das 
kostenlose Servicetelefon unter (0800) 100048024 sowie unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de im Internet.

1. Vorstand Hans Kuhnle

Diakonie- und Sozialstation   
Heckengäu e.V.
– Hilfe, die sich sehen lässt –

Als Vertragspartner der Kranken- und Pflegekassen 
bieten wir an: 

• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Pflegebedürftige

Sie erreichen uns persönlich: Mo –Fr: 9.00 –12.00 Uhr

Rathausstraße 2, 71299 Wimsheim
Telefon: 07044 8686, Fax: 07044 8174

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten geschal-
tet. Sie können über den Anrufbeantworter um Rückruf bitten. 
Wochenend- und Feiertagsdienst ist bei uns selbstverständ-
lich und ist unter der oben genannten Nummer zu erreichen.
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Liebenzeller Gemeinschaft
Mönsheim

Liebenzeller Gemeinschaft
Mönsheim

Wimsheimer Straße 15/1

Mittwoch 18.2. 
20.00 Uhr Bibel- und Gebetsstunde

Katholische Kirchengemeinde
Wiernsheim, Wurmberg, Mönsheim

Pfarrer der Seelsorgeeinheit Süd:
Norbert Bentele, Pfarrvikar David Pankiraj

Pfarrbüro Heimsheim:
Siglinde Strohecker, Mozartstraße 7, 71296 Heimsheim
Telefon: 07033 33072, Fax: 07033 33025
Bürozeiten: Mo, Di: 8.00 –12.30 Uhr, Do: 13.00 –18.00 Uhr
Pfarrbüro Wiernsheim: 
Ingrid Kleiner, Hindenburgstraße 23, 75446 Wiernsheim
Telefon: 07044 5956, Fax: 07044 929789
E-Mail: heiligkreuz.wiernsheim@drs.de
www.kath-kirche-moensheim.de
Bürozeiten: Mo, Di: 8.00 Uhr –11.30 Uhr, 
Do: 8.00 Uhr –11.00 Uhr und 17.00 Uhr –19.00 Uhr

Ansprechpartner/Innen in unserer Kirchengemeinde:
Wiernsheim: Frau Erika Christ, Telefon: 07044 7113
Wurmberg: Frau Sabine Fritz, Telefon: 07044 43688
Mönsheim: Frau Christine Riese, Telefon: 07044 7972

Gottesdienste

Donnerstag, 12.2.15
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim

Freitag, 13.2.15
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Samstag, 14.2.15
15.30 Uhr Eucharistiefeier der ital. Gemeinde in Friolzheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg 

Sonntag, 15.2.15; Sechster Sonntag im Jahreskreis, 
Ev.: Mk 1,40-45

„Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder 
Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete 
die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner 
Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch 
außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. 
Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.“

Montag, 16. Februar 2015 
9.30 Uhr Krabbelgruppe „Windelflitzer“
(Kathrin Pusinelli & Mandy Müller, 07044 9169739)
19.30 Uhr Frauenchor

Dienstag, 17. Februar 2015
10.00 Uhr Krabbelgruppe
(Bianca Nagler 07044 949940, Nadja Larrosa 07044 306422)
19.30 Uhr Kirchenchor

Donnerstag, 19. Februar 2015
9.30 Uhr Minitreff
(Kathrin Bürle, 07044 9167678, Claudia Martin, 07044  9583025)
20.00 Uhr Posaunenchor

Jugendgruppen und weitere Veranstaltungen: siehe CVJM

Mitteilungen:

Das Pfarrehepaar hat vom 16.02.2015 – 22.02.2015 Urlaub.

Vertretung in dringenden Fällen hat: 
Pfarrer Fritz, Kirchstraße 15, 71292 Friolzheim
Telefon: 07044 938346

Colors of Heaven 

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nur Mut zum Einstieg bei Colors of heaven!
Unser Chor freut sich über alle, die singbegeistert sind.
Neugierig? Einfach vorbeikommen!
Unsere Chorproben: montags, 19.30 Uhr im
ev. Gemeindehaus in Wimsheim oder Mönsheim
(bei Interesse bitte nachfragen).

Ansprechpartner: 
Chorleiter Sigi Zembok, Telefon: 07152 997944
oder Andrea Gille, Telefon: 07044 6806.

BEGREIFT IHR MEINE LIEBE?

WELTGEBETSTAG AM 6. MÄRZ 2015

LITURGIE VON DEN BAHAMAS
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Bei Interesse bitte nachfragen bei unserem Chorleiter Sigi 
Zembok, Telefon: 07152 997944 oder Andrea Gille, Telefon: 
07044 6806 und unter www.colorsofheaven.gmxhome.de 

Wichtige Mitteilungen für diese Woche

Die KGR-Wahl rückt näher –  
Austräger für unsere Wahlunterlagen gesucht! 

Für einige unserer Teilorte, Serres, Iptingen, Wurmberg, Neu-
bärental suchen wir Personen, die zuverlässig unsere Wahl-
briefe, gegen Entgelt, an die Kirchengemeindemitglieder ver-
teilen. Sollten Sie Zeit und Interesse daran haben in der ersten 
Märzwoche die Wahlbriefe zuzustellen, melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro in Wiernsheim, Telefon: 07044 5956.

Deutscher Caritasverband: 

Provinz war gestern. Ländliche Räume erfinden sich neu. 
– Ein Workshop für ehrenamtlich oder bürgerschaftliche En-
gagierte, für Menschen, die zum Aufbau sozialer Netzwerke 
und attraktiver Strukturen in ländlichen Räumen beitragen 
wollen.
Der demografische Wandel und die globalen wirtschaftlichen 
Auswirkungen treffen strukturschwache ländliche Räume be-
sonders hart und fordern die Bewohner, die Kommunen, Ver-
eine und Kirchengemeinden in Dörfern zur Entwicklung neuer 
Ideen auf. Auf diese Dynamik macht der Deutsche Caritasver-
band (DCV) 2015 mit seiner Jahreskampagne aufmerksam un-
ter dem Motto „Stadt-Land-Zukunft“. Ulrich Böll, Referent 
für die DCV-Jahreskampagne beim Bundesverband der Cari-
tas-Konferenzen Deutschlands e. V. (CKD), entwirft mit inter-
essanten Fakten zu bundesweiten Wanderungsbewegungen, 
Bevölkerungsentwicklungen und innovativen Bewegungen 
Skizzen zur Situation auf dem Land. Heike Noack, Mitarbeite-
rin beim Sozialen Netzwerk in Mönsheim, regt mit konkreten 
Methoden- und Aktionsbeispielen an, selbst aktiv zu werden 
für ein „gutes Leben auf dem Land“. Der Workshop „Provinz 
war gestern. Ländliche Räume erfinden sich neu.“ findet 
statt am Freitagnachmittag, 20. Februar 2015, von 14.00 bis 
17.00 Uhr, im Anton-Müller-Gemeindezentrum der kath. Kir-
chengemeinde Herz Jesu in Mühlacker, Bismarckstr. 17 und ist 
eine Kooperationsveranstaltung der Diözesanverbände der 
Caritas-Konferenzen Deutschlands e. V. (CKD) in den Diözesen 
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart. Die Teilnahme inklusive 
Verpflegung kostet 10,– €. 
Anmeldungen werden bis zum 13. Februar 2015 von der Ge-
schäftsstelle der CKD Rottenburg-Stuttgart, Strombergstr. 11, 
70188 Stuttgart entgegen genommen per Post oder unter www.
ckd-rs.de, oder per E-Mail unter geschaeftsstelle@ckd-rs.de oder 
telefonisch unter 0711 2633-1161.

Unsere nächste Gemeinde-Wallfahrt

ist geplant vom 19. bis 25. Oktober 2015! Sie geht diesmal 
in den Süden Europas, nach Italien. Hauptziele unserer Fahrt 

9.00 Uhr Eucharistiefeier in Heimsheim
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Mönsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Wimsheim

Dienstag, 17.2.15
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim

Mittwoch, 18.2.15, Aschermittwoch, 
Beginn der österlichen Bußzeit
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Wimsheim
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Donnerstag, 19.2.15
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim

Freitag, 20.2.15
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Samstag, 21.2.15
15.30 Uhr Eucharistiefeier der ital. Gemeinde in Friolzheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Heimsheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim

Sonntag, 22.2.15, Erster Fastensonntag, Ev.: Mk 1,12-15
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Wimsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Persönliche Beichtgespräche jederzeit nach terminlicher Absprache 
möglich! Herzliche Einladung dazu! 

Wöchentliche Veranstaltungen

Kath. Singkreis Wiernsheim 

KATH. SINGKREIS
WIERNSHEIM

Chorprobe im GZ Wiernsheim immer dienstags um 20.00 Uhr.
Neue Sänger/Innen sind jederzeit herzlich willkommen!
Chorleiter und Organist: 
Jürgen Tallafus, Telefon: 07044 2149010

Colors of Heaven 

Wenn nicht jetzt, wann dann? – 
Nur Mut zum Einstieg bei Colors of Heaven!

Unser Chor freut sich über alle, die singbegeistert sind. 
Neugierig? Einfach vorbeikommen!
Unsere Chorproben sind immer montags, 19.30 Uhr im ev. Ge-
meindehaus in Wimsheim oder Mönsheim.
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Maskerade – Wer bin ich? Bin ich wer?

SALZ-Gottesdienst

15. Februar 2015 | 10.30 Uhr | Friedenskirche Weissach
Faschingszeit ist Maskenzeit. Da liegt es nahe, einmal die Mas-
ken zu thematisieren, die wir im täglichen Leben vor anderen 
und oft auch vor uns selbst aufsetzen. Denn mit der Frage 
»Wer bin ich?« brechen ja nicht nur für Teenager große Un-
sicherheiten auf. Auch bei Erwachsenen kann ein gestörtes 
oder gar fehlendes Selbstwertgefühl - wenn auf die Frage »Bin 
ich wer?« nur mit einem Achselzucken geantwortet wird - zu 
einer tiefen Identitätskrise führen, die durch eine glänzende 
Maskerade zu kaschieren versucht wird.
Mit Hilfe der Bibel und unseres christlichen Glaubens wollen 
wir auf diese beiden Fragen eine Antwort versuchen.
SALZ steht für Sonntags Ankommen Loslassen Zusammen-
sein. Der etwas andere Gottesdienst thematisiert Fragen, die 
aus dem Leben gegriffen sind und beleuchtet diese von Sei-
ten der Bibel und des christlichen Glaubens.
Der SALZ-Gottesdienst ist ein Angebot an Menschen, die hin 
und wieder eine etwas andere Form des Gottesdienstes er-
leben möchten. Darum sind besonders auch alle diejenigen 
eingeladen, die zum „normalen“ Gottesdienst keinen Zugang 
mehr finden.
Würze für den Alltag, Erfrischungen für Leib und Seele, Musik 
zum Genießen, Impulse aus dem Leben für das Leben, sowie 
Gespräche über Gott und die Welt erwarten die Besucherinnen 

sind Padua – die Stadt des hl. Antonius, Loreto- die Stadt der 
hl. Familie aus Nazareth, Florenz und Assisi – die Stadt des hl. 
Franziskus.
Die genauen Kosten können wir noch nicht sagen. Wir werden 
sie rechtzeitig veröffentlichen. Wir wollten einfach schon den 
Termin bekannt geben, damit Sie Ihre Urlaubsplanung darauf 
einstellen können. Selbstverständlich können Sie sich jetzt 
schon bei unseren Pfarrämtern anmelden. (In Heimsheim Te-
lefon: 07033 33072, in Wiernsheim Telefon: 07044 5956). 
Vielen Dank für Ihr Interesse!

Zum Nachdenken: 

„Wen der Himmel liebt, dem schickt er einen Freund“ 
(chinesisches Sprichwort)

Evangelisch-meth. Kirche 
Mönsheim

Leonberger Straße 47
Pastor Walter Knerr, Bachstr. 29, 71287 Weissach
Telefon: 07044 31586, Telefax: 07044 930448
E-Mail: weissach@emk.de
Internet: http://emk-weissach.de

Wort zur Woche

Seht! Wir gehen hinauf nach Jerusalem. 
Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über 
den Menschensohn geschrieben haben. (Lukas 18,31)

Wir laden ein

Donnerstag, 12. Februar
19.30 Uhr Frauenabend in Weissach: „Wir basteln Fröbelsterne“

Freitag, 13. Februar
10.00 Uhr Regionale Wandergruppe

Sonntag, 15. Februar – Estomihi
10.00 Uhr Gebetskreis
Vorprogramm zum Gottesdienst
10.30 Uhr SALZ-Gottesdienst in Weissach: „Maskerade“
10.30 Uhr Mini-Kids und Sonntagsschule 
anschl. gemeinsames Mittagessen

Dienstag, 17. Februar
19.30 Uhr Sitzung des Haus- und Finanzausschusses

Mittwoch, 18. Februar
20.00 Uhr Bibelabend in Weissach
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Tischtennis-Abteilungsversammlung 2015

Unsere diesjährige, ordentliche Abteilungsversammlung findet 
am Mittwoch, den 18. Februar 2015 um 19.30 Uhr im Ne-
benzimmer des Gasthauses Ochsen in Mönsheim statt.
Dazu lade ich alle Abteilungsmitglieder (Erwachsene und Ju-
gendliche) herzlich ein.

Tagesordnung

1.  Begrüßung
2.  Berichte
 a.) Abteilungsleiter
 b.) Jugendleiter
 c.) Mannschaftsführer Herren I
 d.) Mannschaftsführer Herren II
 e.) Mannschaftsführer Herren III
 f.) Kassier
3.  Aussprache zu den Berichten
4.  Entlastung
5.  Neuwahlen
 a.) stv. Abteilungsleiter/-in (für 2 Jahre)
 b.) Kassierer/-in (für 2 Jahre)
 c.) Jugendleiter/- in (für 2 Jahre)
6.  ggfs. Anträge
7.  Verschiedenes

Anträge zur Abteilungsversammlung sind bis zum 11. Februar 
2015 schriftlich oder per E-Mail beim Abteilungsleiter Werner 
Gloss, Lärchenstr. 46, 71297 Mönsheim, wernergloss@t-online.de 
einzureichen. Ich bitte um eine pünktliche und rege, möglichst 
vollzählige Teilnahme! Mitglieder unter 16 Jahren sind als Gäs-
te ebenfalls herzlich eingeladen, haben aber leider nach den 
Vereinsstatuten kein aktives/passives Stimmrecht.

Termine:

Herren I
Freitag, 13.02., 20.00 Uhr
Mönsheim – Hemmingen und
Samstag, 14.02., 18.00 Uhr
Münchingen – Mönsheim

Berichte:

Herren I

Mönsheim – Ditzingen II 9:7
In kompletter Aufstellung, was aus Mönsheimer Sicht in dieser 
Runde ein Novum darstellte, empfing man den Tabellendritten 

und Besucher. Neuere Gottesdienstelemente wie Multimedia 
und Theater, aber auch erfrischende Musik unserer Band spie-
len eine wichtige Rolle.
Die Kinder sind im Gottesdienst mit dabei oder haben ihr eige-
nes Programm in der Sonntagsschule und bei den Mini-Kids.

Im Abschluss an den Gottesdienst sind alle Anwesenden zu 
einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Vereine

SpVgg Mönsheim

Homepage der SpVgg Mönsheim
www.spvggmoensheim.de

E-Mail Adresse Pressewart
presse@spvggmoensheim.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im Sportheimbüro:
Die Geschäftsstelle wird nur noch bei Bedarf donnerstags 
zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr geöffnet!
Bitte melden Sie sich vorher per E-Mail bei Roland Borzer an: 
geschaeftsstelle@spvggmoensheim.de

Technische Probleme mit der Homepage

Seit etwa einer Woche gibt es leider technische Probleme mit 
unserer Homepage. 
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wann sie wieder 
vollständig über www.spvggmoensheim.de erreichbar sein 
wird. Alternativ kann auf sie aber über www.spvgg-neu.de zu-
gegriffen werden.

Der Webmaster

Termine

Die Abteilungsversammlung Abteilung Fußball findet am 
Freitag, 13.03.2015 statt.

Nähere Infos folgen.
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Für Mönsheim spielten:
Erik Lacher/Tim Helbig, Dennis Steinbuch/Christo Dandaras, Erik 
Lacher (2), Tim Helbig (1), Dennis Steinbuch, Christo Dandaras

Jugend U13

GSV Hemmingen – Mönsheim 6:1
Der U13 Nachwuchs durfte am Freitag in Hemmingen ran, al-
lerdings hatte man mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Es spiel-
ten Tim Helbig, Luis Wurster und Nina Volkmann.
Es fing eigentlich gut an, als Tim und Luis das einzige Doppel 
klar mit 3:0 für sich entscheiden konnten, jedoch wurde die 
Schwäche in den Einzeln schnell deutlich. Lediglich Tim konn-
te in seinen Spielen Satzgewinne verbuchen, wobei sein zwei-
tes Einzel nur knapp im fünften Satz verloren ging.
Letztlich gilt es, das vorhandene Potential auszubauen und im 
Training weiterhin 100% zu geben.

Jungen U18

GSV Hemmingen II – Mönsheim 6:0
Direkt nach dem Spiel der U13 folgte das Spiel der U18 mit ähn-
licher Aufstellung. Christo Dandaras komplettierte das Quartett 
vor Tim Helbig, Luis Wurster und Nina Volkmann.

Allerdings hatte die Mönsheimer Truppe gegen die deutlich 
älteren und erfahreneren Spieler aus Hemmingen keine wirk-
liche Chance, nicht einmal ein Satz konnte gewonnen werden.
Wenn die vorhandenen Grundschläge jedoch ausgebaut wer-
den, hat man in Zukunft auch gegen solche Gegner eine rea-
listische Chance. Dies gilt es jetzt zu verwirklichen.

Abteilung Badminton
http://www.spvggmoensheim.de/badminton.html

Badminton-Abteilungsversammlung 2015

Die diesjährige ordentliche Abteilungsversammlung findet 
am Mittwoch, den 25. Februar 2015 um 20.00 Uhr in der 
Sporthalle Mönsheim statt.

Dazu lade ich alle Abteilungsmitglieder (Erwachsene und Ju-
gendliche) herzlich ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Berichte
 a.) Abteilungsleiter
 b.) Jugendleiter
 c.) Kassier
3. Aussprache zu den Berichten
4. Entlastung

der Vorrunde aus Ditzingen und war guter Dinge sich für die 
Hinrundenniederlage revanchieren zu können.
In einem hart umkämpften Match lagen die beiden Teams lan-
ge gleich auf, ehe sich die Mönsheimer Mannen gegen Ende 
der Partie steigerten und sich zunächst auf 8:5 absetzen konn-
ten. In den letzten beiden Einzelpartien zeigten die Gäste Ner-
venstärke und sowohl Patrick Voltmann als auch Fabian Pfeilsti-
cker mussten, den Sieg vor Augen, jeweils im entscheidenden 
fünften Satz dem Gegner noch den Vortritt lassen.

Im alles entscheidenden Schlussdoppel dieser Partie waren 
dann Fabian Pfeilsticker und Michael Rittmann auf Mönshei-
mer Seite die aktiveren Spieler. Mit gezielten Vorhand-Top-
spins ergriffen sie die Initiative und ließen ihre Gegner nicht 
zur Entfaltung kommen. Am Ende stand ein klarer 3:0 Doppel-
erfolg und damit der knappe Gesamtsieg fest.

Die Punkte für Mönsheim erzielten: 
Fabian Pfeilsticker/Michael Rittmann, Michael Schulz/Robert 
Lindner, Heiko Gloss, Michael Schulz (2), Michael Rittmann, 
Robert Lindner (2) und Fabian Pfeilsticker.

Herren II

Pokal Mönsheim – Freudental  4:0 
Auch im Pokal war unsere Zweite in der Aufstellung Werner 
Gloss, Thomas Kreidler und Klaus Müller im Einzel und Werner 
Gloss/Thomas Kreidler im Doppel gegen Freudental erfolgreich. 
Die einzelnen Spiele waren wieder spannend und umkämpft, 
unsere Jungs hatten aber jeweils das bessere Ende für sich.

Viertelfinale, wir kommen!

Jugend U 18

Mönsheim – TV Möglingen  3:6
Am Samstag, den 07.02., mussten wir mit zwei Nachrückern 
aus der U13 (Erik Lacher und Tim Helbig) antreten, da unsere 
Nummer eins und zwei an diesem Wochenende anderweitig 
verhindert waren.
Erik und Tim verloren Ihr Doppel nach hartem Kampf im fünf-
ten Satz, Christo und Dennis unterlagen in 3 Sätzen.
Erik hatte seinen Gegner im Spitzeneinzel im Griff und ge-
wann klar mit 3:0.
Tim musste nach hartem Kampf sein Spiel im fünften Satz ab-
geben. Christo und Dennis konnten in Ihren Spielen je einen 
Satz für sich entscheiden, aber zum Spielgewinn reichte es 
noch nicht ganz.
So stand es bereits 5:1 für Möglingen, es wäre nur noch ein 
Unentschieden möglich gewesen.
In den nächsten Einzeln im vorderen Paarkreuz gewannen Erik 
und Tim Ihre Spiele deutlich in drei Sätzen und wir konnten 
somit auf 5:3 verkürzen.
Leider verlor Dennis sein Einzel, welches einige gute Ballwech-
sel hatte, sehr knapp im fünften Satz. So war das Spiel gegen 
uns entschieden. Das letzte Einzel von Christo ging ebenfalls 
an den Gegner.
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Am Samstag wollen wir in der Runde mit einer fitten Mann-
schaft und einer stabilen Annahme wieder angreifen und die 
Punkte in Mönsheim behalten.
Ein großes Dankeschön geht an das Schiedsgericht und unsere 
Zuschauer für ihre Unterstützung.
E.U.

Herren sind wieder in der Erfolgsspur

Nach unserem Pokalspiel traten wir gegen unsere Volleyball-
freunde aus Deckenpfronn wieder mit einer gesunden Mann-
schaft an. In der Vorrunde wurde es ein knapper 3:1 Sieg, aber 
mit dem Heimvorteil im Rücken wollten wir besser spielen 
und die Punkte in Mönsheim behalten.

Wir begannen sehr gut und erspielten uns einen Vorsprung, 
welcher nach einer kurzen „Blackoutphase“ wieder verspielt 
wurde. Nach einem Kraftakt konnten wir den Satz mit 25:21 
gewinnen und wollten uns diesen Lapsus nicht noch einmal 
geben. Weit gefehlt. Im zweiten Durchgang mussten wir Mitte 
des Satzes die Deckenpfronner Herren wieder ziehen lassen 
und es begann wieder eine Aufholjagd, welche wir knapp mit 
26:24 für uns entscheiden konnten.

Im dritten Satz gingen wir mit der gleichen Einstellung wie 
davor in die Partie, mit dem Unterschied, dass wir unser Spiel 
bis zum Ende konzentriert durchzogen und mit 25:19 den ver-
dienten Lohn einfuhren.

Nun gilt es diesen Aufwärtstrend am nächsten Spieltag zu be-
stätigen und den dritten Tabellenplatz zu verteidigen.
Ein großes Dankeschön geht an unsere Zuschauer und dem 
guten Schiedsgericht.
E.U.

Damen 1 drücken aufs Tempo

Im Lokalderby gegen Flacht hatten es unsere Damen eilig. Im 
ersten Satz begannen wir sehr konzentriert und ließen dem 
Gegner mit 25:12 keine Chance.

5. Neuwahlen
 a.) Abteilungsleiter
 b.) stv. Abteilungsleiter
 c.) Jugendleiter
 d.) Kassier
 e.) Schriftführer/Pressewart/Webmaster
6. Anträge
7. Verschiedenes

Mitglieder unter 16 Jahren sind als Gäste eingeladen. Mitglie-
der ab 16 Jahren haben das aktive Stimmrecht, d.h. dürfen 
abstimmen. Anträge zur Abteilungsversammlung sind bis zum 
22. Februar 2015 schriftlich beim Abteilungsleiter Volker Knapp, 
Bachstr. 10, 71297 Mönsheim einzureichen.

Badminton-Training 

Der Mittwochabend gehört dem „Badminton“ sagen sich die 
Mitglieder der Abteilung und treffen sich bei den Jugendli-
chen ab 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Erwachsenen ab 20.00 
Uhr bis 22.00 Uhr in der Sporthalle in Mönsheim zum Spiel.

Wir freuen uns über jede Verstärkung, weshalb neue Mitglieder 
jederzeit willkommen sind. Weitere Informationen sind über die 
Homepage http://www.spvggmoensheim.de/badminton.html 
ersichtlich.
Probieren Sie es doch einfach einmal aus.
V.K.

Volleyball-Club
www.vc-moensheim.de

Herren scheitern im Pokal

Nach der letzten Niederlage in der Runde wollten wir im Pokal-
spiel gegen Flacht ein gutes Spiel abliefern. Aber kurz vor Spiel-
beginn kam alles anders. Unser Steller ging krank in die Partie 
und unsere Annahme und Abwehr ließ zu wünschen übrig.
Im ersten Satz konnten wir mit 22:25 noch mithalten, aber im 
zweiten und dritten Satz wurde es zu einer deutlichen 13:25 
und 14:25 Angelegenheit.
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Bund für Umwelt und
Naturschutz (Bund)
Ortsgruppe Heckengäu

Bildervortrag zum Vogel des Jahres 2015

Der Habicht 
Referent: Reinhard Mache
Freitag, 13.02.2015, 19.30 Uhr
Vortragssaal Zehntscheune 
Stadtbücherei Heimsheim
Der Eintritt ist frei.
Einlass ist ab 19.00 Uhr – es werden Getränke und Brezeln ange-
boten. In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Heimsheim 

Aus den Nachbargemeinden

Musikverein Wurmberg /  
Neubärental e.V.

Jugend

Wir starten ab 25. Februar unsere neue Jugendgruppe. Die 
Proben finden immer Mittwochs von 17.00 –17.45 Uhr bei uns 
im Musikerheim in Wurmberg, Römerstr. 10 statt. Die musikali-
sche Leitung übernimmt Herr Michel (Schulleiter der Jugend-
musikschule Pforzheim), der auch für unsere Bläserklasse ver-
antwortlich ist. Wenn du also seit ca. 2 Jahren ein Instrument 
spielst und endlich gemeinsam mit anderen Kindern musizie-
ren willst, dann bist du bei uns genau richtig.

Mehr Infos gibt es bei unseren Jugendleitern Angela Grommeck 
und Andrea Knoop. Wir freuen uns auf Dich :)

Radfahrverein Wimsheim

Am Samstag, den 14. Februar ist es wieder soweit, 
in Wimsheim ist Kinderfaschingszeit, 
ob groß, ob klein, ob jünger, oder älter, einfach alle
laden wir recht herzlich ein, in die Radsporthalle
Um 13.00 Uhr geht die Tür auf in der Radfahrhalle
und hoffen, ihr kommt dann alle!
Ab 14.00 Uhr geht´s los mit unserem Programm,
das kommt dann auch bei jedem an!

Der Radfahrverein Wimsheim freut sich auf Euch,
also dann, bis am Samstag!

Wenn man einen Satz hoch gewinnt, dann ist die Gefahr einen 
Gang zurück zu schalten sehr groß und wir versuchten wieder 
konzentriert ans Werk zu gehen. Gesagt getan. Mit 25:6 been-
deten wir diesen Satz.
Im Dritten wollten wir nicht zurückschalten, aber es ist leichter 
gesagt als getan.
Nach einem kleinen Durchhänger zogen wir wieder das Tempo 
an und gewannen eindeutig mit 25:18.

Nun gilt es diese Form in die nächsten Spiele mitzunehmen, da-
mit der dritte Meistertitel bzw. Aufstieg in Folge Realität wird.
E.U.

Mitgliedsversammlung

Wir laden alle Mitglieder sehr herzlich zur Mitgliederversamm-
lung am 07. März ab 19.30 Uhr im Vereinsraum ein.

Tagesordnung:

1.  Begrüßung
2.  Berichte der Vorstandschaft
3.  Entlastung der Vorstandschaft
4.  Anträge
5.  Sonstiges

Anträge sind bis spätestens 28. Februar beim 1. Vorsitzenden 
Edwin Unterweger, Leonberger Str. 17 in 71297 Mönsheim 
schriftlich abzugeben.

Obst- und Gartenbauverein

Hauptversammlung

Am Samstag, den 21. Februar 2015 um 18.00 Uhr findet im 
Gasthaus zum Ochsen unsere diesjährige Hauptversammlung 
statt. Alle Vereinsmitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1.  Begrüßung
2.  Bericht Vorstand
3.  Bericht Kassier
4.  Bericht Schriftführer
5.  Entlastung
6.  Wahlen
7.  Anträge
8.  Verschiedenes

Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens eine Woche 
vor der Versammlung beim Vorstand Hermann Stähle in schrift-
licher Form einzureichen.
Die Vereinsleitung
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sogar noch weniger. Dies zeigt, dass eine Qualifikation hierfür 
ohne regelmäßiges Training nicht zu schaffen ist und dieses 
Jahr haben sich sage und schreibe acht Jungschützen nach 
Crailsheim qualifiziert. Hierfür erst einmal ein großes Kompli-
ment an Euch alle. Das war eine echt beeindruckende Leistung!

Nun noch die weiteren Ergebnisse. In der Klasse Schüler A 
männlich starteten noch Martin Mercier und Alec Dworsky. Bei-
de konnten leider Ihre Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 
nicht halten und belegten mit einmal 493 Ringen den 22. Platz 
und mit 457 Ringen den 32. Platz in einem sehr starken Starter-
feld. Zusammen mit Sue Strickrodt erreichten die Beiden in der 
Mannschaftswertung mit 1527 Ringen den 4. Platz.

Unser Jüngster, Maximilian Günther, durfte ebenso zum ersten 
Mal zu so einem großen Turnier. Auch bei Max war die Nervosi-
tät sehr hoch. Er schlug sich aber sehr tapfer und belegte in der 
Schülerklasse B mit 453 Ringen den 15. Platz.

In der Jugendklasse starteten Luca Strickrodt und Tim Kretsch-
mer. Sie mussten sich mit dem größten Starterfeld auseinander 
setzen, darunter auch der amtierende deutsche Meister aus 
Crailsheim. Beide hatten Ihre Nervosität erstaunlich gut im Griff 
und erreichten mit 497 und 482 Ringen fast ihre persönliche 
Bestergebnisse. Hier reichte es bei Luca zu Platz 14 und für Tim 
zu Platz 23. Für eure erste Landesmeisterschaft in der Halle war 
dies trotzdem ein super Ergebnis.

Nun fehlen noch unsere zwei Einzelkämpfer. Für beide war es 
nicht die erste LM aber für Thimo die erste mit seinem neu-
en Sportgerät dem Compound Bogen. Dieser ist einfacher zu 
Händeln wie der Recurve Bogen aber dadurch ist natürlich 
die Konkurrenz sehr viel größer. Dies erlebte nun auch Thimo. 
Er schoss mit 522 Ringen ein super Ergebnis, dass er mit sei-
nem Recurve Bogen noch nie erzielte. Trotzdem wurde er nur 
Zehnter. Man muss aber noch beachten, Thimo trainiert erst 
seit einem knappen halben Jahr mit seinem neuen Bogen und 
dafür kannst du echt stolz auf deine Leistung sein.

Nun zu guter Letzt unser Starter in der Junioren Klasse. Nico 
Frank ist der erfahrenste Jungschütze des Vereins. Hat aber die 
Umstellung von der Jugend zur Juniorenklasse zu bewerkstel-
ligen. Hier ist für den Laie zu erklären, dass in der Jugendklas-
se auf eine Scheibe mit 40 cm Durchmesser mit den Ringen 
1 bis 10 geschossen wird. Die Juniorenklasse schießt auf die 
gleiche Größe, hat aber nur noch die Ringe 6 bis 10 auf der 
Scheibe. Dafür hat der Schütze drei Spots untereinander und 
er schießt auf jede Scheibe einen Pfeil. Somit kann es einmal 
geschehen, dass wenn ein Pfeil neben die 6 trifft ein Fehler 
gewertet wird mit 0 Ringen.

Nun hatte Nico an diesem Wettkampf leider erst kein Glück 
und danach keine Nerven mehr. So konnte er mit seinen 508 
Ringen zwar den Schaden begrenzen und sich noch auf den 7. 
Platz vorarbeiten aber für die deutsche Meisterschaft in Bibe-
rach langt es leider nicht. Kopf hoch, nächstes Jahr ist wieder 
eine Landesmeisterschaft in der Halle.

Gesangverein 1861 Wurmberg e.V.

Kinderfasching 

am Dienstag, den 17.02., Beginn 14.00 Uhr, Turn- und Festhalle 
Wurmberg.

Livemusik und Spiele, Eintritt € 3,– ab 3 Jahren 
Karten erhältlich bei N. Schuler, Telefon: 07044 910052 oder 
an der Kasse.

Schützenverein Wimsheim e. V.

 

Starker Auftritt der Bogen-Jugend  
des SV Wimsheim

bei der württembergischen Landesmeisterschaft Halle 
2015 in Crailsheim.

Allen voran fand Sue Strickrodt wieder Ihre Form und domi-
nierte den Wettkampf nach Belieben. Sue war eine Woche vor-
her in Deggingen mit Ihrer Leistung noch sehr unzufrieden. In 
Crailsheim überwand sie aber das kleine Formtief und schoss 
sich mit ihrer gewohnten Unbekümmertheit in einen regel-
rechten Rausch. An diesem Tag gab es keine Fehler sondern 
nur eine Sue die die Pfeile ins Gold fliegen ließ. Einfach super!

Mit 557 von 600 möglichen Ringen belegte Sue den ersten 
Platz und wurde bei der Siegerehrung als neue Landesmeiste-
rin in der Schüler A weiblich gekürt. Herzlichen Glückwunsch 
hierfür vom ganzen Trainerteam. Die Qualifikation zur Deut-
schen Meisterschaft in Biberach hat Sue mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit geschafft.

In diesem Jahr waren aber noch sieben weitere Jugendliche 
für Wimsheim am Start. In den letzten sieben Jahren haben 
sich vom SV Wimsheim maximal drei Jungschützen zur Lan-
desmeisterschaft in einem Jahr qualifiziert. Teilweise waren es 
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Sonstiges

Bildhauersymposium  
im Rahmen der SCULPTOURA

05. bis 07. Jun 2015 in Waldenbuch – 
Gesucht werden Stein- und Holzbildhauer!
Von Freitag bis Sonntag, 05. – 07. Juni 2015 findet im Rahmen 
der SCULPTOURA ein Bildhauersymposium für Stein- und 
Holzbildhauer in Waldenbuch statt. Rund 30 bis 40 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können dann ihre handwerklichen 
und kunstfertigen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die im 
Lauf des Wochenendes, Freitagabend bis Sonntag, entstehen-
den Kunstwerke werden zum Abschluss versteigert und der 
Erlös einem guten Zweck zugeführt.
Stein- und Holzbildhauer können sich ab sofort zu diesem 
Symposium anmelden. Sandstein und Holz kommen aus 
dem benachbarten Schönbuch und werden gestellt. In ca. 15 
Stunden muss ein Werkstück hergestellt werden. Thema und 
Steinmaße werden noch bekannt gegeben. Die Teilnehmer 
arbeiten dann nach ihren Entwürfen zu dem vom Veranstalter 
vorgegebenen Motto. Eigenes Werkzeug muss mitgebracht 
werden. Je Teilnehmer wird ein Startgeld in Höhe von 35,– 
Euro erhoben, für Unterbringung und Verpflegung ist gesorgt. 
(Schlafsack und Isomatte werden benötigt).

Verbindliche Anmeldungen werden erbeten bis zum 27. März 
an Landratsamt Böblingen, Regionalentwicklung und Touris-
mus, Parkstr. 16, 71034 Böblingen oder per E-Mail an touris-
mus@lrabb.de. Die Anmeldung wird dann mit Überweisung 
des Startgeldes bindend.

Internationaler Schüleraustausch –  
Gastfamilien gesucht!

Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in 
Deutschland! Die kurzzeitige Erweiterung Ihrer Familie wird Ih-
nen Freude machen. Die Jugendlichen verfügen über Deutsch-
kenntnisse, müssen ein Gymnasium besuchen und bringen für 
persönliche Wünsche ausreichend Taschengeld mit.

Sprachaufenthalt 

Familienaufenthalt: 20.06. bis 15.07.2015
Je 10 Schülerinnen aus Kroatien, Rumänien, Serbien und Ungarn
Die Gastfamilie erhält 10,– €/Tag für Unterkunft und Verpflegung.

Interessiert? Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 23729-13, Fax: 0711 23729-32,
schueler@schwaben-international.de
www.schwaben-international.de
www.facebook.com/SchwabenInternational

Dies gilt nicht nur für Nico sondern für Euch alle. Trainiert wei-
ter so fleißig und wir werden nächstes Jahr sehen wo ihr steht, 
nämlich alle ein paar Plätze weiter oben.

Wir gratulieren Euch allen für die super Leistungen, die ihr alle 
abgeliefert habt und Dir Sue alle ins Gold bei der “Deutschen“ 
in Biberach.

Euer Trainer Team

Compoundbogen:  
Meisterschaft knapp verpasst 

Reutlingen – Obwohl das Compoundbogenteam des SV Wims-
heim ersatzgeschwächt mit nur fünf Schützen antreten konn-
te, zeigte sich das Team um Mannschaftsführer Gerd Hansen 
kämpferisch und konzentriert zugleich. Galt es doch einen drei 
Punkte Vorsprung des Tabellenersten aus Bad Schussenried 
aufzuholen. Mit Siegen gegen Mergelstetten, Magstadt, Weil-
heim, Bad Schussenried und einem Unentschieden gegen Ulm 
reichte es nicht zur diesjährigen Meisterschaft. Mit zwei Punk-
ten Rückstand zum württembergischen Meister Kirchentellins-
furt belegte SV Wimsheim den undankbaren vierten Platz in 
der Württembergliga, die im nächsten Jahr weiter an Qualität 
gewinnen dürfte, wenn bedingt durch die Auflösung der Ba-
den-Württemberg-Liga zwei weitere Top-Teams aus Württem-
berg dazu stoßen.

Vorletzte Begegnung LG Auflage 

(Bezirk Stuttgart) 
Wimsheims Erste reiste nach Rohrdorf in den Schwarzwald, 
um den 5. von 6 Wettkämpfen zu absolvieren. Mit von der Par-
tie waren die Herren aus Dachtel und die Gastgeber natürlich 
auch. Die Rohrdorfer ließen nichts anbrennen und lieferten 
ein traumhaftes Mannschaftsresultat von 897 Rg (v. 900 mög-
lichen) ab. Wimsheim lag im Mittelfeld mit 882 Rg und Dach-
ten kam auf 880 Rg.
Norbert Struck erzielte hierbei 297 Rg. Jürgen Streich brachte 
294 Rg zur Auswertung und Gudrun Schlag kompetierte mit 
291 Rg. (Klaus Müller 288 Rg, Waltraud Könneker 280 Rg)

Luftgewehr Kreisliga 

In Hemmingen trat unser Team zum 5. Wettkampf an.
Stefan Brander mit konstanter Leistung erzielte 359 Rg. Holger 
Klumpp zeigte sich mit 347 Rg sehr zufrieden. Marc Klumpp 
blieb bei 341 Rg „hängen“ und Michael Ehrhardt kam auf 311 
Rg. Somit verlor Wimsheim ganz knapp mit 1358 zu 1363 Rg.
(Matthias Müller 309 Rg)

Zur Information: 

Ab sofort liegen die Startkarten für die Kreismeisterschaften 
im Schützenhaus bereit. Bitte abholen.
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Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.
lions-wimsheim.de. Anmeldung unter maedn-turnier@lions-
wimsheim.de. Der Lions Club Wimsheim Heckengäu würde 
sich über eine rege Teilnahme der Bevölkerung sehr freuen.

Bewertungen im Netz:  
Bei Extremen misstrauisch werden

Berlin – Extrem positive oder negative Bewertungen anderer Nut-
zer im Internet sollte man mit Vorsicht genießen. Denn dahinter 
können sich Fälschungen verbergen, mit denen Verkäufe ange-
kurbelt oder unliebsame Konkurrenten ausgeschaltet werden sol-
len. Darauf weist die Initiative Deutschland sicher im Netz (DsiN) 
hin. Auch extrem geschliffene Formulierungen, die möglicherwei-
se vom jeweiligen Unternehmen selbst oder einem beauftragen 
Dienstleister stammen, sind ein Grund für Misstrauen.
Grundsätzlich gilt deshalb: Nicht nur die Note anschauen, son-
dern auch den Text lesen. Denn darin erfahren Verbraucher oft 
noch mehr über ein Produkt als nur aus der Beschreibung des 
Herstellers. Die genaue Lektüre der Kommentare schützt außer-
dem vor Missverständnissen. So kann es zum Beispiel vorkom-
men, dass ein Produkt nur deshalb schlecht bewertet wurde, 
weil die Lieferung spät oder fehlerhaft war – und nicht etwa das 
Produkt schlecht. mag
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„Herausgeber des Amtsblattes ist die Gemeinde Mönsheim,  
Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, Telefon: 07044 9253-0, 
Telefax: 07044 9253-10, E-Mail: rathaus@moensheim.de.  
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und andere Veröffent-
lichungen der Gemeindeverwaltung Mönsheim sowie der von 
der Gemeinde betreuten Inhalte des redaktionellen Teils ist 
 Bürgermeister Thomas Fritsch. Verantwortlich für den übrigen 
Inhalt des Amtsblattes ist Hartmut Harfensteller GF. “
Druck und Verlag: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1–3, 
71296 Heimsheim, Telefon: 07033 3825, Fax: 07033 3827,  
E-Mail: info@printsystem.de, 
Internet: www.moensheimimblick.de
Abo-Preis pro Halbjahr: 4,80 Euro. Die Verteilung erfolgt 
 wöchentlich an alle Abonnenten. Vollverteilung 8 Mal im Jahr.

Der Umwelt zuliebe: Gedruckt auf umweltfreundlichem,   
 chlor- und säurefrei gebleichtem Papier.

Was sonst noch interessiert

Würfeln für den guten Zweck!

Mensch-ärgere-Dich-nicht-Turnier  
in der Schwarzwaldhalle Schellbronn

am Samstag, den 28. Februar 2015, Beginn 13.00 Uhr
Spiel und Spaß und obendrein noch Hilfe für den guten Zweck 
– das ist das Motto des Mensch-ärgere-Dich-nicht-Turniers, 
welches der  Förderverein des Lions Clubs Wimsheim Hecken-
gäu nun schon zum 6. Mal organisiert. Als regelgerechtes Tur-
nier ausgetragen ist das bekannte und beliebte Spiel der idea-
le Spaß für Familien und Mannschaften aus Kollegen, Vereinen 
und Freizeitgruppen. 

Während das Turnier in den vergangenen Jahren in Wurm-
berg oder Niefern stattfand, hat man sich dieses Jahr für 
Schellbronn als Austragungsort entschieden. In der Schwarz-
waldhalle wird durch die Lions auch  für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt sein, sodass einem vergnüglichen Nachmit-
tag zugunsten eines Hilfsprojekts in der Region nichts mehr 
im Wege steht. Für ein Startgeld von 20,00 € pro 4-köpfiger 
Mannschaft winken außerdem viele lukrative Preise.

Mit dem Erlös des Turniers wird dieses Jahr die Familie Türk 
in Tiefenbronn-Lehningen unterstützt. Herr Martin Türk ist im 
Juli 2013 nach einem Zeckenbiss an FSME erkrankt und liegt 
noch immer im Koma. Frau Türk pflegt ihren Mann mit gro-
ßem Engagement und mit Hilfe eines Pflegedienstes zu Hau-
se. Gleichwohl ist die Situation der Familie durch die Erkran-
kung des Vaters bzw. Ehemannes schwierig geworden.
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Auftraggeber

Firma

Straße

PLZ & Ort

Telefonnummer

E-Mail

Unterschrift

Anzeigenauftrag (privat /geschäftlich)

 für das Amtsblatt Heimsheim in der/den Woche/n 

 für das Amtsblatt Mönsheim in der/den Woche/n 

  für die Amtsblätter Heimsheim & Mönsheim in der/den Woche/n 

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst.. Millimeterpreis (sw) bei Einfachschaltung 0,28 E, bei Doppelschaltung 0,38 E für 
eine Spalte mit 45 mm (Direktschaltung). Aus typografischen Gründen sind nur 2- oder 4-spaltige Anzeigen möglich. Bitte sprechen Sie uns auf Ra-
batte bei Mehrfachschaltung an. Für Anzeigenaufträge gelten unsere Mediadaten. Diese können Sie unter www.printsystem.de einsehen.

Größe   90 mm breit (zweispaltig)  
x   mm hoch

   185 mm breit (vierspaltig)  
x   mm hoch

Farbe  s/w  4-farbig

Text  liegt bei  kommt nach

Bitte mailen, faxen oder bringen.

Schafwäsche 1 – 3 · 71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5369-32 · Fax: 07033 3827
E-Mail: anzeige@printsystem.de

Der Spaltenpreis
bei Direktschaltung
beträgt

bei Doppelschaltung in 
Heimsheim & Mönsheim

0,38 E pro mm Höhe in sw
(Bei einer Spaltenbreite
von 45 mm, zzgl. MwSt.)

Das könnte Ihre Anzeige sein:
2-spaltig (90 mm breit) 
und 120 mm hoch, sw

in Heimsheim & Mönsheim

91,20 E zzgl. MwSt.

Gerne unterstützen wir Sie kostenlos bei der Gestaltung Ihrer Anzeigen für unsere Amtsblätter !

Das könnte Ihre Anzeige sein:
2-spaltig (90 mm breit) und 30 mm hoch, sw
in Heimsheim & Mönsheim

22,80 E zzgl. MwSt.

Ihre Anzeigenhotline: 07033 5369-32
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Bestattungsunternehmen Danksagung

Gollmerstraße 14
75449 Wurmberg

Telefon 07044 914934 
oder 07044 9177276
Mobil 0171 4181504 
Fax 07044 915233

info@britsch-bestattungen.de
www.britsch-bestattungen.de

DAS SCHÖNSTE DENKMAL, 
DAS EIN MENSCH BEKOMMEN KANN,

STEHT IN DEN HERZEN 
SEINER MITMENSCHEN.

Albert Schweitzer

 Mönsheim, den 12.02.2015

Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen.

Nach langer Krankheit durfte meine liebe Frau,
Tante und Schwägerin, friedlich einschlafen

Regine Stähle geb. Bose
* 24.1.1945  † 7.2.2015

Helmut Stähle
Hermann Stähle und Elke

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, dem 13.02.2015 um 14.00 Uhr 
in der neuapostolischen Kirche in Wiernsheim, bei der Linde 4, statt.
Eine Kondolenzliste liegt auf.

Trauerfall

Mönsheim, im Februar 2015

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten, ihre Anteil-
nahme auf vielfältige Weise zum Aus-
druck brachten und mit uns gemeinsam 
Abschied nahmen.
Besonders danken wir der Diakoniestation 
Wimsheim und Herrn Dr. Schneider, die 
unsere Mutter jahrelang begleitet haben.
Danke an Herrn Pfarrer Haffner für die 
tröstenden Worte sowie dem Frauen-
chor für die feierliche Umrahmung der 
Trauer feier.

Ewald und Volker Knapp mit Familien

Lilly Knapp
geb. Kuhnle

* 08.04.1926
† 28.01.2015

Was uns bleibt ist die Erinnerung

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden können.

Jean Paul
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Schreibhilfe gesucht!
Schreibhilfe in Heimarbeit auf Stundenbasis

für Rechtsanwaltskanzlei gesucht.

Telefon: 07232 3832260

Stadtverwaltung · Leonberger Straße 15 · 71277 Rutesheim
Telefon 07152 5002-0 · www.rutesheim.de · stadt@rutesheim.de

Stadtverwaltung · Leonberger Straße 15 · 71277 Rutesheim
Telefon 07152 5002-0 · www.rutesheim.de · stadt@rutesheim.de

Sozialstation Rutesheim

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst eine/n

Krankenschwester/-pfleger
bzw. Altenpfleger/in
in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von ca. 50 % bis 75 % 
sowie auf 450 €-Basis.

Haben Sie
•   Freude am Umgang mit älteren hilfebedürftigen Menschen
•   Interesse an eigenverantwortlicher und ganzheitlicher Pflege
•   Freude an aktiver Teamarbeit
•   einen Führerschein Klasse B.

Dann finden Sie bei uns in der ambulanten Krankenpflege 
einen spannenden, abwechslungsreichen Arbeitsplatz im Kreise 
aufgeschlossener Kollegen /-innen.

Diese Stelle ist auch für einen beruflichen Wiedereinstieg gut 
geeignet.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD mit allen im öffentlichen Dienst 
üblichen sozialen Leistungen.
Für telefonische Vorabinformationen steht Frau Gampe-Röhrl, 
Pflegedienstleitung, unter der Telefonnummer 07152/55569 
gerne zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte 
Ihre Bewerbungsunterlagen an die Sozialstation Rutesheim, 
Pforzheimer Straße 31, 71277 Rutesheim oder per E-Mail an 
sozialstation@rutesheim.deStadtverwaltung · Leonberger Straße 15 · 71277 Rutesheim

Telefon 07152 5002-0 · www.rutesheim.de · stadt@rutesheim.de

Stadtverwaltung · Leonberger Straße 15 · 71277 Rutesheim
Telefon 07152 5002-0 · www.rutesheim.de · stadt@rutesheim.de

Kinderkrippe „Spatzennest“

Die neue Kinderkrippe „Spatzennest“ in der Stadtmitte bietet 
36 Ganztagesplätze für 1- bis 3-jährige Kinder. Die Betreuung 
erfolgt montags bis freitags von 7 Uhr bis 17 Uhr, in der verkürzten 
Ganztagesbetreuung von 7 Uhr bis 15 Uhr. Aufgrund einer längeren 
Elternzeit einer Mitarbeiterin suchen wir baldmöglichst eine/n

Erzieher/in bzw. Kinderpfleger/in
bzw. Fachkraft im Sinne von § 7 KiTaG in Vollzeit und mit der 
Bereitschaft, im Rahmen des Dienstplans flexibel zu arbeiten.

Wir suchen eine/n für die Kleinkindbetreuung und für die 
Ganztagesbetreuung aufgeschlossene/n, engagierte/n, zuver-
lässige/n und kompetente/n Mitarbeiter/in. 

Wir bieten:
•  unbefristete Stellen und eine Vergütung nach dem neuen Tarif 

für den Sozial- und Erziehungsdienst, mit der Möglichkeit der 
Anrechnung vorhergehender beruflicher Tätigkeiten bei der 
Stufenzuordnung,

•  eine fundierte Einarbeitung, selbständiges und eigen ver ant-
wort liches Arbeiten in erfahrenen qualifizierten Teams in einem 
attraktiven Neubau in der Stadtmitte,

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten.

Außerdem benötigen wir Erzieher/innen bzw. Kinderpfleger/
innen als Aushilfskräfte für unsere Kindertageseinrichtungen.

Auskünfte erteilen gerne im Rathaus Frau Häffner und Frau Reim, 
Personalamt, Telefon 07152/5002-34 und -38,
E-Mail: m.haeffner@rutesheim.de oder a.reim@rutesheim.de. 
Ihre Bewerbung benötigen wir baldmöglichst mit den üblichen 
Unterlagen.

Stellenangebote

Das Magazin unserer Region

Eine Anzeige in dieser Größe
kostet im Amtsblatt

30,24,– Euro zzgl. MwSt.
Rabatte nach Vereinbarung.

anzeige@printsystem.de

Notfallhilfe seit mehr als 40 Jahren!
Mehr unter www.steiger-stiftung.de
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SCHNEIDER
FENSTERBAU

Besuchen Sie unsere Ausstellung und Produktion!

Ihr Fachbetrieb für Fenster, 
Türen, Haustüren, Rollläden, 
Reparaturen und Verglasungen. 

Eigene Produktion von 
Fenster und Türen aus Kunststoff, 
Aluminium, Holz und Holz -Alu. 

SCHNEIDER FENSTERBAU GmbH
Perouser Straße 70-80 • 71272 Renningen (Malmsheim) 

Tel.: (0 71 59) 92 15 - 0 • www.schneider-fenster.de

AZ_Image_90_110_final.indd   4 28.03.13   11:29TSV-Sportgaststätte
Heimsheim

Wir haben Betriebsferien:
Vom 10.02.2015 bis einschl. 19.02.2015.

Ab dem 20.02. sind wir wieder für Sie da.

Geschäftsanzeigen

Das Magazin unserer Region
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Hier erhalten Sie alle Informationen Ihrer Gemeindeverwaltung.

Das offizielle amtliche
Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Mönsheim AMTLICHE INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS UND NACHRICHTEN

DER VEREINE UND ORGANISATIONEN

Amtsblatt der
Gemeinde Mönsheim

Amtsblatt der
Gemeinde Mönsheim „Das Echte“

Geschäftsanzeigen

Kinoprogramm

Kino-Center Weil der Stadt vom 12.02.– 18.02.2015 Badtorstraße 21+19/1 • Telefon: 07033 2241

Wild Tales –
Jeder dreht mal durch
(ab 12)

Frau Müller muss weg
(empf. ab 10)

Honig im Kopf
(ÜL/ab 6)

Fifty Shades of Grey
(vorauss. ab 18)

5 Freunde 4
(ab 6)

Baymax – 
Riesiges Robowabohu
(ab 6)

Bibi und Tina 2 – 
Voll verhext
(o.A.)

tägl 20.15 tägl. 20.15 tägl. 20.15 tägl. 20.15 Fr, Sa, Mo, Mi 17.30 Fr, Mo, Mi 17.30 Sa 15.00
Sa auch 17.30 Fr/Sa auch 17.15 Fr, Sa, Mo, Mi 17.30 Sa auch 15.00 Sa 14.45

Sa auch 14.45

Kulisse – Kino (Daimlerstraße 4 / Tel: 07033 2241)

- keine Vorstellungen -

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

"schmotziger
Donnerstag",

Fasnetssonntag,
Fasnetsdiensta

keine Nachmittags
vorstellungen




